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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zur Förderung des Verzehrs von Obst und Gemüse1

1. Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sieht ein hohes Maß 
an Gesundheits- und Verbraucherschutz durch politische Maßnahmen wie z B. 
Informations- und Aufklärungsmaßnahmen vor, die die Politik auf nationaler Ebene 
ergänzen sollen.

2. Der Verzehr von Obst und Gemüse (im Folgenden O & G genannt) hat in Europa stark 
abgenommen und macht momentan nur 30–50 % des Empfohlenen Tagesbedarfs von 
O & G aus, während gleichzeitig 22 Millionen Kinder in Folge eines hohen Verzehrs von 
gesättigten Fettsäuren und Zuckerarten in Verbindung mit Bewegungsmangel 
übergewichtig sind.

3. Das Volumen der O & G-Produktion ist in den letzten Jahren zurückgegangen, während 
die Produktionskosten gestiegen sind, was zu einer Verschärfung der aktuellen Krise in 
diesem Sektor beiträgt.

4. In der Union sind koordinierte Maßnahmen erforderlich, damit der Verzehr von O & G 
über Schulen und Familien hinaus konsolidiert wird.

5. Die Kommission und der Rat werden deshalb aufgefordert, sich durch politische 
Maßnahmen und Initiativen für die Förderung des Verzehrs von regionalem und 
saisonalem O & G einzusetzen und regionale Erzeuger in der 
Lebensmittelversorgungskette zu unterstützen.

6. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


